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§ 6 SchOG Lehrplane

SchOG - Schulorganisationsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

1. (1)Der zustandige Bundesminister oder die zustandige Bundesministerin hat fir die in diesem Bundesgesetz
geregelten Schulen Lehrplane (einschlieBlich Deutschférderplane fur die 1. bis 4. Schulstufe und fur die
Sekundarstufe | sowie Betreuungsplane fur ganztagige Schulformen) durch Verordnung festzusetzen. Die
Bildungsdirektionen sind vor Erlassung solcher Verordnungen zu héren. In den Lehrpldnen kann bei Bedarf
vorgesehen werden, dass die Bildungsdirektionen zusatzliche Lehrplanbestimmungen zu erlassen haben; fur
Berufsschulen kann diese Ermachtigung generell, fir die anderen Schularten nur in bestimmten Angelegenheiten
sowie fUr den Fall der Aufhebung schulautonomer Lehrplanbestimmungen erfolgen.

2. (1a)Fur einzelne Schulstandorte berufsbildender Schulen kdnnen zur Entwicklung neuer Lehrplaninhalte,
insbesondere im Hinblick auf den aktuellen Stand der Wissenschaft und die ZeitgemaRheit der Ausbildung, sowie
zur Verbesserung didaktischer und methodischer Arbeitsformen von den verordneten Lehrplanen abweichende
Ubergangslehrpléne erlassen werden. Solche Ubergangslehrpléne oder -lehrplanabweichungen sind im Hinblick
auf eine méglichst zeitnahe generelle Umsetzung zeitlich zu befristen. Ubergangslehrplane und -
lehrplanabweichungen sind gemal? § 129 an den betroffenen Schulen kundzumachen. Abs. 1 vorletzter und
letzter Satz ist anzuwenden.

3. (1b)Die Lehrplanverordnungen haben die einzelnen Schulen zu erméchtigen, in einem vorzugebenden Rahmen
Lehrplanbestimmungen nach den 6rtlichen Erfordernissen sowie im Rahmen von Schulkooperationen auf Grund
dieses Bundesgesetzes zu erlassen (schulautonome Lehrplanbestimmungen), soweit dies unter Bedachtnahme
auf die Bildungsaufgabe der einzelnen Schularten (Schulformen, Fachrichtungen), auf die mit deren erfolgreichen
Abschluss verbundenen Berechtigungen sowie auf die Erhaltung der Ubertrittsméglichkeiten im Rahmen
derselben Schulart (Schulform, Fachrichtung) und der Ubertrittsméglichkeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 vertretbar
ist.

4. (2)Die Lehrplane haben zu enthalten:

1. a)die allgemeinen Bildungsziele,

2. b)die Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen Unterrichtsgegenstande und didaktische Grundsatze,

3. c)den Lehrstoff,

4. d)die Aufteilung des Lehrstoffes auf die einzelnen Schulstufen, soweit dies im Hinblick auf die
Bildungsaufgabe der betreffenden Schulart (Schulform, Fachrichtung) sowie die Ubertrittsméglichkeiten
erforderlich ist und

5. e)die Gesamtstundenzahl und das Stundenausmald der einzelnen Unterrichtsgegenstande (Stundentafel),

6. f)soweit es schulautonome Lehrplanbestimmungen erfordern, sind Kernanliegen in den Bildungs- und
Lehraufgaben oder den didaktischen Grundsatzen oder im Lehrstoff zu umschreiben.

Die Lehrplane der 10. bis einschlief3lich der vorletzten Schulstufe an zumindest dreijahrigen mittleren und
héheren Schulen mussen, alle anderen Lehrplane kénnen, jeweils kumulativ oder alternativ Kompetenzen,
Kompetenzmodelle und Kompetenzmodule enthalten. Schulstufen, hinsichtlich derer die im Winter- und im
Sommersemester erbrachten Leistungen am Ende des Unterrichtsjahres als Jahresleistungen zu beurteilen sind,
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sowie die Semester der letzten Schulstufe der semestrierten Oberstufe bilden ein Kompetenzmodul.

5. (3)Die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen obliegt dem Schulforum bzw. dem
Schulgemeinschaftsausschuss. Die schulautonomen Lehrplanbestimmungen sind durch Anschlag an der
betreffenden Schule auf die Dauer eines Monats kundzumachen; nach Ablauf des Monats sind sie bei der
Schulleitung zu hinterlegen. Auf Verlangen ist Schilern und Erziehungsberechtigten, an Berufsschulen auch den
Lehrberechtigten Einsicht zu gewahren. Schulautonome Lehrplanbestimmungen sind der zustandigen
Schulbehdérde zur Kenntnis zu bringen. Die zustandige Schulbehdérde hat die schulautonomen
Lehrplanbestimmungen im erforderlichen Ausmalf3 aufzuheben, wenn sie nicht der Ermachtigung (Abs. 1b)
entsprechen oder Uber die einzelne Schule hinausgehende Interessen der Schiiler und Erziehungsberechtigten
nicht in ausreichendem Mal3e bertcksichtigt worden sind. Schulautonome Lehrplanbestimmungen, die
gegenUber dem verordneten Lehrplan zusatzliche personelle oder ausstattungsmafiige Ressourcen erfordern,
bedirfen der Genehmigung der zustandigen Schulbehérde. Der zustandige Bundesminister hat in den
Lehrplanen gemal Abs. 1 Lehrplanbestimmungen fur die Falle der Aufhebung von schulautonomen
Lehrplanbestimmungen und den Fall der Nichterlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen vorzusehen.

6. (4)Welche Unterrichtsgegensténde (Pflichtgegenstande, alternative Pflichtgegenstande, verbindliche Ubungen,
Freigegenstande, unverbindliche Ubungen) in den Lehrplanen vorzusehen sind, wird im Il. Hauptstiick fiir die
einzelnen Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt werden, daf3 zwei oder mehrere der im II.
Hauptstlck angefiihrten Pflichtgegenstande als alternative oder als zusammengefaRte Pflichtgegenstande zu
filhren sind. Uberdies kénnen bei Unterrichtsgegenstanden, die eine zusammengesetzte Bezeichnung haben, die
Teile gesondert oder in Verbindung mit anderen solchen Teilen gefiihrt werden. Dartber hinaus kénnen in den
Lehrplénen auch weitere Unterrichtsgegenstande als Freigegenstande (auch Freigegenstande fiir besonders
begabte und interessierte Schiiler mit entsprechenden Anforderungen) und unverbindliche Ubungen sowie ein
Forderunterricht vorgesehen werden. Ferner kann in den Lehrplanen fir Schulen fir Berufstatige die
Einbeziehung von Formen des Fernunterrichtes insoweit vorgesehen werden, als dies zur Erleichterung des
Besuches dieser Schulen ohne Einschrankung des Bildungszieles zweckmaRig ist. Weiters kdnnen auf Grund der
Aufgaben der einzelnen Schularten sowie der dsterreichischen Schule (8 2) durch schulautonome
Lehrplanbestimmungen im Rahmen der Ermachtigung (Abs. 1) zusatzlich zu den im Il. Hauptstlck genannten
Unterrichtsgegenstanden weitere Pflichtgegenstdande, alternative Pflichtgegenstande, insbesondere
Wahlpflichtgegensténde, und verbindliche Ubungen festgelegt sowie Pflichtgegenstinde oder Teile davon
zusammengefasst werden.

7. (4a)Betreuungsplane sind fur die Lernzeiten sowie fur den Freizeitteil ganztagiger Schulformen festzusetzen.
Hiebei ist festzulegen, dass die Lernzeiten jedenfalls der Bearbeitung von Haustubungen, der Festigung und
Forderung der Unterrichtsarbeit im Unterrichtsteil und der individuellen Férderung der Kinder dienen, nicht
jedoch der Erarbeitung neuer Lehrinhalte. Im Freizeitteil sind jedenfalls kreative, kiinstlerische, musische und
sportliche Begabungen sowie die Aneignung von sozialen Kompetenzen und die Persdnlichkeitsentfaltung zu
fordern. Die gegenstandsbezogene Lernzeit hat wochentlich zwei bis vier Stunden zu umfassen. Die Festlegung
der Zeiteinheiten fur Lernzeiten und Freizeit hat so zu erfolgen, dass in der Freizeit unter Hinzuziehung der im
Unterrichtsteil vorgesehenen Wochenstunden im Pflichtgegenstand ,Bewegung und Sport” finf
Bewegungseinheiten, die nach Moglichkeit gleichmaBig auf die Woche zu verteilen sind, gewahrleistet sind. Die
Bestimmungen Uber schulautonome Lehrplanbestimmungen finden Anwendung.

8. (5)Bei der Erlassung der Lehrplédne fir den Religionsunterricht ist auf das Religionsunterrichtsgesetz,BGBI.

Nr. 190/1949, in seiner jeweils geltenden Fassung Bedacht zu nehmen.

In Kraft seit 01.07.2022 bis 31.07.2027

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/schog/paragraf/2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1949_190_0/1949_190_0.pdf
file:///

	§ 6 SchOG Lehrpläne
	SchOG - Schulorganisationsgesetz


